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Die Universität des Saarlandes hat auf Grund von  60 Saarländisches ochschulgesetz vom 
30. November 2016 (Amtsbl. S. 1080), des  16 Abs. 3 des Saarländischen Lehrerinnen  und 
Lehrerbildungsgesetzes vom 23. Juni 1999 (Amtsbl. S. 1054), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 18. ai 2016 (Amtsbl. I S. 366) und auf der Grundlage der Verordnung über die 
Ausbildung und die Erste Staats rüfung für die Lehrämter an ffentlichen Schulen im Saarland 
(Lehramts rüfungsordnung I  LP  I) vom 18. ärz 2008 (Amtsbl. S. 548), zuletzt geändert 
durch die Verordnung vom 19. Januar 2018 (Amtsbl. I S. 40) folgende Studienordnung für die 
Lehramtsstudiengänge erlassen, die nach ustimmung der für die issenschaft zuständigen 
obersten Landesbeh rde hiermit verkündet ird. 
 
I  

 1 Geltungsbereich 

 2 Studienbeginn 

 3 iele des Studiums und zu er erbende Kom etenzen 

 4 Fächer und Fachkombinationen 

 5 Beteiligte Diszi linen und ihre Anteile am Studium 

 6 Schul raktika 

  Auslandsaufenthalt 

 8 Studien lan und odulhandbuch 

 9 Studienberatung 

 10 Inkrafttreten, bergangsregelung 
 

   
 
Diese Studienordnung regelt Inhalt und Aufbau der an der Universität des Saarlandes 
angebotenen Lehramtsstudiengänge mit Ausnahme der Anteile, die an der ochschule der 
Bildenden Künste Saar bz . der ochschule für usik Saar studiert erden 
Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), 
Lehramt für die Primarstufe (LP), 
Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1), 
Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen) (LS1+2). 
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S  

 
Das Studium beginnt grundsätzlich im intersemester. 
 

  
  S      

 
(1) Die Lehrerbildung an der Universität des Saarlandes orientiert sich an einem Leitbild 
von Schule, in dem diese als rt des Lernens und zugleich als rt der Erfahrung und 
Ent icklung verstanden ird. Für die angehenden Lehrer innen resultieren aus diesem 
Leitbild die folgenden Aufgaben  an issenschaftlichen Erkenntnissen orientierte Planung, 

rganisation, Gestaltung und Refle ion von fachlichen und überfachlichen Lehr Lern
Prozessen, Erziehung und Begleitung der Pers nlichkeitsent icklung von Kindern und 
Jugendlichen, Diagnose, F rderung und Beratung so ie it irkung an ualitätssicherung 
und Schulent icklung. 
 
(2) Im Studium sollen die Lehramtsstudierenden 

 die issenschaftlichen Grundlagen für die ahrnehmung von Unterrichts , Erziehungs , 
F rderungs , Beratungs , Schulent icklungs  und diagnostischen Aufgaben er erben 
und grundlegende Erfahrungen der Verknü fung von Theorie und Pra is in beruflichen 
Aufgabenfeldern ge innen, 

  Pers nlichkeitsmerkmale, die für den Lehrerberuf ichtig sind, eiterent ickeln. 
 
(3) Das Studium orientiert sich demzufolge an der Ent icklung grundlegender beruflicher 
Kom etenzen für Unterricht und Erziehung, Diagnostik und Beratung so ie 
Schulent icklung und ualitätssicherung. Es vermittelt insbesondere issen und 
Fähigkeiten in Bezug auf die An endung von Fach issen, die Aus ahl und Beurteilung 

issenschaftlicher Erkenntnisse und deren Nutzung für ädagogische andlungsfelder 
so ie die F rderung der Lernkom etenz der Schüler innen. 
 
(4) In den fach issenschaftlichen Studien er erben die Studierenden ein strukturiertes 
Fach issen zu grundlegenden  insbesondere schulisch relevanten  Teilgebieten des 
Faches. Sie er erben die Fähigkeit, 

 die Systematik des Faches so ie die fachbezogene Begriffs , odell  und 
Theoriebildung zu verstehen, 

 ethoden des Faches zu verstehen und anzu enden, 
 sich fachlichen Fragestellungen unter Berücksichtigung des fachs ezifischen 

Forschungsstandes zu nähern, 
 Forschungsergebnisse des Faches auch im inblick auf ihre Bedeutung für Schule und 

Unterricht zu beurteilen, 
 sich in neue Ent icklungen des Unterrichtsfachs selbständig einzuarbeiten. 

 
(5) Die fachdidaktischen Studien integrieren fach issenschaftliche und bildungs issen
schaftliche Elemente und Sicht eisen. In ihnen er erben die Studierenden die Fähigkeit, 

 den Bildungsgehalt fachlicher Inhalte und ethoden zu bestimmen, 
 Voraussetzungen für fachliches und fächerverbindendes Lernen unter Beachtung der 

Ausgangslagen von Kindern und Jugendlichen zu reflektieren, 
 fachliche und fächerverbindende Aus ahlentscheidungen zu treffen, Unterrichtsziele zu 

formulieren und zu begründen so ie Unterricht auf der Basis theoretischer Ansätze und 
em irischer Befunde unter Ver endung geeigneter ethoden und edien zu lanen, zu 
er roben, zu evaluieren und zu reflektieren, 

 fachliche und fächerverbindende Sicht eisen in die Schulent icklung einzubringen. 
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(6) Im bildungs issenschaftlichen Studium sollen die Studierenden die Fähigkeit er erben, 
 Kognitionen, Emotionen und andeln von Kindern und Jugendlichen ahrzunehmen 

und zu verstehen, 
 Vorgehens eisen für ädagogisches andeln in der Schule vor einem 

issenschaftlichen intergrund (theoretische Fundierung, em irische Bestätigung) zu 
ent erfen, zu er roben und zu analysieren, 

 Voraussetzungen, Bedingungen und Risikofaktoren für Erziehungs  und 
Bildungs rozesse zu erfassen, eterogenität als erausforderung ahrzunehmen, 
F rder  und Beratungsma nahmen zu ent erfen, zu er roben und zu analysieren, 

 Bedingungen für Schulent icklungs rozesse zu erfassen so ie 
Schulent icklungs rozesse und Verfahren der Evaluation und ualitätssicherung zu 
beschreiben. 

 
( ) eitere Bestimmungen zu Leitbild und ielen des Studiums, zu den zu vermittelnden 
Kom etenzen und zu Arten von Lehrveranstaltungen erden in den fachs ezifischen 
Anhängen zur Prüfungsordnung und zur Studienordnung ausgeführt. 
 

   
   

 
(1) Die Lehramtsstudiengänge umfassen das Studium des Faches Bildungs issenschaften 
und das Studium von z ei Lehramtsfächern, im Studiengang Lehramt für die Primarstufe 
das Studium des Faches Bildungs issenschaften, das Studium der Lernbereiche der 
Primarstufe, elche die in Abs. 2 genannten Studienfächer  umfassen, so ie das Studium 
eines Faches aus dem Fächerkanon der Stundentafel der Grundschule (Profilfach). Das 
Studium eines Lehramtsfaches beinhaltet in der Regel fach issenschaftliche, 
fachdidaktische, fach raktische und schul raktische Studien. 
 
(2) An der Universität des Saarlandes k nnen für die verschiedenen Lehramtsstudiengänge 
folgende Lehramtsfächer ge ählt erden  

 L    S  LAB  
Berufliche Fachrichtung  Informatik, Technik1  (mit den Vertiefungsrichtungen 
Elektrotechnik, echatronik und etalltechnik)2 
Allgemein bildende Fächer  Biologie, hemie, Deutsch, Englisch, Franz sisch, 
Informatik, Bildende Kunst3, athematik, usik4, Philoso hie Ethik, Physik, 
Evangelische Religion5, Katholische Religion5, S ort. 
Die Kombination muss aus einer beruflichen Fachrichtung und einem allgemein 
bildenden Fach bestehen. Das allgemein bildende Fach Informatik kann nicht mit der 
beruflichen Fachrichtung Informatik kombiniert erden. 

 L     L  
Studienfächer der Primarstufe  Fachdidaktik Deutsch (Primarstufe), Fachdidaktik 

athematik (Primarstufe), Didaktik des Sachunterrichts (Primarstufe), Bildende Kunst3 
(Primarstufe), usik4 (Primarstufe), S ort (Primarstufe), evangelische Religion5 
(Primarstufe), katholische Religion5 (Primarstufe), Frühes Fremds rachenlernen 
Franz sisch, Deutsch als eits rache (Primarstufe) 
Profilfächer  Fachdidaktik Deutsch (Primarstufe), Fachdidaktik athematik 
(Primarstufe), Didaktik des Sachunterrichts (Primarstufe), Bildende Kunst3 (Primarstufe), 

                                                      
1 Bis Ende Sommersemester 2016 echatronik 
2 S ezifische odule und Lehrveranstaltungen erden aus dem Lehrangebot der ochschule für 
Technik und irtschaft des Saarlandes im ortiert. 
3 Das Fach Bildende Kunst ird an der ochschule der Bildenden Künste Saar studiert. 
4 Das Fach usik ird bis zum 31. ärz 2018 an der Universität des Saarlandes und an der 

ochschule für usik Saar studiert, obei die musik issenschaftlichen Anteile an der Universität des 
Saarlandes studiert erden. Ab dem 1. A ril 2018 ird das Fach usik an der ochschule für usik 
Saar studiert.  
5 Die Fächer Evangelische und Katholische Religion k nnen nicht kombiniert erden. 
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usik4 (Primarstufe), S ort (Primarstufe), evangelische Religion5 (Primarstufe), 
katholische Religion5 (Primarstufe), Frühes Fremds rachenlernen Franz sisch 
Unter den Studienfächern der Primarstufe gibt es Pflicht  und ahl flichtfächer. 
Darüber hinaus muss eines der Studienfächer als Profilfach (Ausnahme  Deutsch als 

eits rache (Primarstufe)) ge ählt erden. Näheres ist im fachs ezifischen Anhang 
der Studienfächer der Primarstufe geregelt.  

 L    S  I     LS  
Biologie, hemie, Deutsch, Englisch, Franz sisch, Geschichte, Bildende Kunst3, 

athematik, usik4, Philoso hie Ethik, Physik, Evangelische Religion5, Katholische 
Religion5, S ort. 

 L    S  I    S  II LS  
Biologie, hemie, Deutsch, Englisch, Franz sisch, Geschichte, Griechisch6, Informatik , 
Bildende Kunst3, Latein, athematik, usik4, Philoso hie Ethik, Physik, Evangelische 
Religion5, Katholische Religion5, S anisch, S ort. 
 

(3) Auf Grund einer Koo erationsvereinbarung mit Rheinland Pfalz k nnen 
Lehramtsstudierende, die eine Fächerkombination gemä  der Lehramts rüfungsordnung 
II ählen, die nicht kom lett an einer saarländischen ochschule angeboten ird, das 
nicht angebotene Fach an einer ochschule in Rheinland Pfalz studieren und dort die 
ents rechenden Prüfungen ablegen. Diese erden von dem Staatlichen Prüfungsamt für 
das Lehramt an Schulen, bei dem die Anmeldung zur Ersten Staats rüfung erfolgt, 
angerechnet (Prüfungss litting). 

 
   

B  D    A   S  
 

(1) Das Studienangebot für die Lehramtsstudiengänge erfolgt in modularisierter Form (vgl. 
 5 der Prüfungsordnung). 

 
(2) Die Regelstudienzeit für die Lehramtsstudiengänge beträgt 

   für das LAB  10 Semester, 
   für das LP  8 Semester, 
   für das LS1  8 Semester,  
   für das LS1+2  10 Semester. 

 
(3) Das Studienvolumen der Lehramtsstudiengänge umfasst 

   für das LAB  300 redit Points, 
   für das LP  240 redit Points,  
   für das LS1  240 redit Points, 
   für das LS1+2  300 redit Points. 

 
Den Anteil der beteiligten Diszi linen am Gesamtvolumen der verschiedenen 
Lehramtsstudiengänge (angegeben in redit Points ( P)) zeigt die folgende Tabelle  

 

 

 
  

 
  B  

 
  

A  
S  

    

LAB 142 (davon mind. 25 P Fachdidaktik) 88 (davon mind. 25 P Fachdidaktik) 48 a) 22 300 

LP Alle Studienfächer inkl. Profilfach  1 6 48 b) 16 240 

                                                      
6 Griechisch kann nur als zusätzliches Fach in Kombination mit dem Fach Latein studiert erden. 
 Im Rahmen des Studienganges LS1+2 kann das Fach Informatik in der Regel nur in Kombination mit 

dem Fach athematik studiert erden. ber Ausnahmen entscheidet der Vorsitzende die Vorsitzende 
des entralen Prüfungsausschusses in Abstimmung mit der Fachrichtung. 
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LS1 88 (davon mind. 25 P Fachdidaktik) 88 (davon mind. 25 P Fachdidaktik) 48 c) 16 240 

LS1+2 115 (davon mind. 25 P Fachdidaktik) 115 (davon mind. 25 P Fachdidaktik) 48 c) 22 300 

 
a) LAB  
fünf chiges rientierungs raktikum (2 ochen Gemeinschaftsschule  3 ochen berufliche 
Schule)   
semesterbegleitendes fachdidaktisches Schul raktikum im beruflichen Fach  
semesterbegleitendes fachdidaktisches Schul raktikum im allgemein bildenden Fach   
vier chiges fachdidaktisches Schul raktikum im beruflichen Fach   
vier chiges fachdidaktisches Schul raktikum im allgemein bildenden Fach   
36 chiges Betriebs raktikum. 
 
b) LP  
fünf chiges rientierungs raktikum (Grundschule in Koo eration mit einer Einrichtung der 
frühkindlichen Bildung)  
semesterbegleitendes fachdidaktisches Schul raktikum in Didaktik des Sachunterrichts 
(Primarstufe)  
vier chiges fachdidaktisches Schul raktikum in Fachdidaktik Deutsch (Primarstufe)  
vier chiges fachdidaktisches Schul raktikum in Fachdidaktik athematik (Primarstufe)  
vier chiges Betriebs raktikum. 

 
c) LS1, LS1+2  
fünf chiges rientierungs raktikum (2 ochen Grundschule, 3 ochen eiterführende Schule)  
semesterbegleitendes fachdidaktisches Schul raktikum im 1. Fach  
semesterbegleitendes fachdidaktisches Schul raktikum im 2. Fach  
vier chiges fachdidaktisches Schul raktikum im 1. Fach  
vier chiges fachdidaktisches Schul raktikum im 2. Fach  
vier chiges Betriebs raktikum. 
 

Die Verteilung der redit Points auf die einzelnen odule ist in den fachs ezifischen 
Anhängen zur Prüfungsordnung und zur Studienordnung festgelegt. 
 
(4) Ab eichend von den Vorgaben der Absätze 1 bis 3  kann das Fach usik im LS1+2 in 
Kombination mit den Fächern Biologie, hemie, Deutsch, Englisch, Franz sisch, 
Geschichte, Bildende Kunst, athematik, Philoso hie Ethik, Physik, Evangelische Religion, 
Katholische Religion oder S ort er eitert im Umfang von 142 P studiert erden. Die 
vorgenannten Fächer erden in diesem Fall in der Regel abgestuft im Umfang von 88 P 
nach den Bedingungen des LS18 studiert. In diesem Fall ird die issenschaftliche Arbeit 
im Fach usik geschrieben. ird usik er eitert studiert und das andere Fach trotzdem in 
vollem Umfang von 115 P studiert, so erden die zusätzlichen P des 
Er eiterungsbereiches usik im Transcri t of Records ausge iesen, gehen aber nicht in 
die Berechnung der Gesamtnote ein. 
 
(5) Ab eichend von den Vorgaben der Absätze 1 bis 3 ird das Profilfach usik 
(Primarstufe) und das Profilfach Bildende Kunst (Primarstufe) im LP um 16 P er eitert 
studiert. Diese zusätzlichen P des er eiterten Profilfachs erden im Transcri t of Records 
ausge iesen, gehen aber nicht in die Berechnung der Gesamtnote ein. Näheres zu den 
Profilfächern usik (Primarstufe) und Bildende Kunst (Primarstufe) ird in den 
ents rechenden rdnungen der ochschule für usik Saar bz . der ochschule der 
Bildenden Künste Saar geregelt. 
 

                                                      
8 Entsprechend wird im abgestuften Fach die Lehrbefähigung für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) 
erworben. 
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(6) Die redit Points des rientierungs raktikums sind in den redit Points des Faches 
Bildungs issenschaften, die der fachdidaktischen Schul raktika in den redit Points der 
Fachdidaktiken enthalten (s.  5 Abs. 3).  
 
( ) Das Studium kann auch in Teilzeit absolviert erden (vgl.   der Prüfungsordnung). 
 

  
S  

 
(1) Praktika sind integraler Bestandteil von Lehramtsstudiengängen. Sie dienen der 
Berufsorientierung der Studierenden und der Stärkung ihres Bezugs zur Schul ra is. 
In ihnen sollen die Studierenden vor allem  
 lernen, Erkenntnisse und ethoden der Fach issenschaften (inkl. Fachdidaktiken) 

und des Faches Bildungs issenschaften für raktisches andeln in der Schule zu 
nutzen und issenschaftlich zu reflektieren, 

 das gesamte Tätigkeitsfeld Schule (einschl. Unterricht, Schulleben, Arbeitsfelder und 
Arbeitsleistungen der Lehrkraft, rganisation, Ver altung, rechtliche Grundlagen) auch 
vor dem intergrund der au erschulischen Bedingungen des Lernens frühzeitig 
kennen lernen und reflektieren, 

 Gelegenheit erhalten, ihr individuelles andlungsre ertoire durch Erkundung, 
Beobachtung, die bernahme von Aufträgen innerhalb und au erhalb des Unterrichts 
so ie durch eigene Unterrichtsversuche unter Anleitung zu er eitern und zu er roben, 

 ilfen für eine realistische Selbsteinschätzung und in eise zur Selbstüber rüfung der 
Neigung und Eignung für den Lehrerberuf erhalten, 

 Gelegenheit erhalten, ihr berufsbezogenes Selbstverständnis eiter zu ent ickeln, und 
Anregungen zur Gestaltung des eiteren Studiums erhalten. 

 
(2) Um diese iele zu erreichen, erden die Praktika systematisch mit 
bildungs issenschaftlichen und fachdidaktischen Lehrveranstaltungen der ochschulen 
verknü ft  sie erden vorbereitet, begleitet und nachbereitet. Die Betreuung in den Schulen 
bz . den koo erierenden Einrichtungen erfolgt durch geeignete Lehrkräfte. ochschulen, 
Schulen und Landes  bz . Studienseminare arbeiten bei der Durchführung der Praktika 
zusammen. 
 
(3) Folgende Schul raktika sind ährend des Studiums zu absolvieren  

 ein bildungs issenschaftliches rientierungs raktikum im 1. Studien ahr, das im Falle 
des Studiums LAB z ei ochen an einer Gemeinschaftsschule und drei ochen an 
einer beruflichen Schule, im Studiengang LP fünf ochen in einer Grundschule (in 
enger Koo eration mit einer Einrichtung der frühkindlichen Bildung) und in den 
Studiengängen LS1 und LS1+2 z ei ochen an einer Grundschule und drei ochen 
an einer allgemein bildenden eiterführenden Schule abzuleisten ist, 

 in beiden Fächern bz . im Studiengang LP in Didaktik des Sachunterrichts 
(Primarstufe) e ein semesterbegleitendes fachdidaktisches Praktikum im 3. bis 5. 
Semester, 

 in den Studiengängen LAB, LS1 und LS1+2 in beiden Fächern e ein vier chiges 
fachdidaktisches Praktikum nach dem 5., 6. oder . Semester an einer eiterführenden 
Schule, m glichst in einer Schulform, die dem angestrebten Lehramt ents richt  

 im Studiengang LP erden die vier chigen fachdidaktischen Praktika in Fachdidaktik 
Deutsch (Primarstufe) und Fachdidaktik athematik (Primarstufe) absolviert. 

 
Die Teilnahme an einem semesterbegleitenden fachdidaktischen Praktikum setzt das 
erfolgreiche Absolvieren des rientierungs raktikums voraus. Ein vier chiges 
fachdidaktisches Praktikum kann nur nach der erfolgreichen Teilnahme an dem 
ents rechenden semesterbegleitenden Praktikum absolviert erden. Die Reihenfolge der 
fachdidaktischen Praktika im Studiengang LP ist nicht festgelegt. 
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(4) Die Studierenden haben ährend der Schul raktika grundsätzlich an allen Schultagen 
des e eiligen Praktikumszeitraums in der Schule an esend zu sein. Ausnahmen aus 
triftigem Grund bedürfen der Genehmigung der Schulleitung und der Geschäftsstelle des 

entrums für Lehrerbildung. Krankheitstage sind durch ärztliches Attest zu belegen. Fehlen 
Studierende an einem Praktikumstag ohne ausreichende Entschuldigung oder aus 
Gründen, die sie selbst zu vertreten haben, gilt das Praktikum als nicht erfolgreich 
absolviert. Versäumen Studierende aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen mehr als 
20 Prozent der in einem Praktikum zur Verfügung stehenden Tage, so ist das Praktikum zu 

iederholen. Ents rechendes gilt für die Präsenz flicht in den vor  und nachbereitenden 
bz . begleitenden Lehrveranstaltungen. 
 
(5) Das Nähere regelt die rdnung der Schul raktika für die Lehrämter an 
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. 
 

  
A  

 
(1) Allen Studierenden der Lehramtsstudiengänge ird ein Auslandsaufenthalt im Rahmen 
ihres Studiums em fohlen. Im Ausland erbrachte Studien  und Prüfungsleistungen k nnen 
gemä   1  Prüfungsordnung anerkannt erden. 
 
(2) Für Studierende der Fächer Englisch, Franz sisch und S anisch sind die e eils 

räzisierten Regelungen in den fachs ezifischen Anhängen zur Prüfungsordnung und zur 
Studienordnung der Universität des Saarlandes so ie die Vorgaben in der 
Lehramts rüfungsordnung I ma gebend. 
 
(3) ur Information und Beratung zur Durchführung des Auslandsstudiums sind das 
International ffice der Universität des Saarlandes, die Geschäftsstelle des entrums für 
Lehrerbildung ie auch die Studienfachberater innen der e eiligen Fachrichtungen 
ver flichtet. it ihnen k nnen auch die Bedingungen eines Learning Agreements geklärt 

erden. 
 

   
S    

 
(1) Die Studiendekane der an der Lehramtsausbildung beteiligten Fakultäten erstellen auf 
der Grundlage dieser Studienordnung und der odulhandbücher für die einzelnen 
Lehramtsstudiengänge Studien läne. Diese beinhalten  
 die zu studierenden odule und odulelemente, 
 den Umfang der odule odulteile in redit Points und Semester ochenstunden, 
 eine Em fehlung über die Aufteilung der odule odulelemente auf die 

Studiensemester, in denen sie belegt erden sollten. 
 
(2) Der Studien lan und die odulhandbücher erden in geeigneter Form bekannt 
gegeben. 
 
(3) Änderungen an den Festlegungen von Studien länen und odulhandbüchern, die nicht 
in dieser Studienordnung geregelt sind, sind dem zuständigen Studiendekan der 
Studiendekanin und dem entrum für Lehrerbildung anzuzeigen und in geeigneter Form zu 
dokumentieren. 
 

   
S  

 
(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die entrale Studienberatung der 
Universität des Saarlandes. Sie erstreckt sich auf allgemeine Fragen der Studieneignung 
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so ie der Studienm glichkeiten, der Studieninhalte, des Studienaufbaus und der 
Studienanforderungen. 
 
(2) Bei ers nlichen  studienbedingten oder sonstigen  Sch ierigkeiten berät die 
Psychologisch Psychothera eutische Beratungsstelle des Studenten erks im Saarland 
e.V.. 
 
(3) Die studienbegleitende Fachberatung erfolgt durch die Studienfachberater innen, die 
von den einzelnen Fächern benannt erden. Diese beraten die Studierenden vor allem in 
fachs ezifischen Fragen der Studieninhalte, des Studienaufbaus, der 
Studienanforderungen und von Auslandsstudien. Darüber hinaus stehen alle Lehrenden in 
ihren S rechstunden zu Fragen der Studiengestaltung, der Studientechniken und der ahl 
der Sch er unkte zur Verfügung. 
 
(4) Die Geschäftsstelle des entrums für Lehrerbildung berät in lehramtss ezifischen Fragen 
(z.B. grundlegende Informationen zum Lehramtsstudium, didaktisch methodische 
Beratung, Schul erkstatt, fächerübergreifende rientierungsveranstaltungen, Fragen des 

bergangs ins Referendariat, Berufs ers ektiven und Angebote zu zusätzlichen 
ualifikationsm glichkeiten im Berufsfeld Schule). Bezogen auf die 

Berufs ahlentscheidung der Studierenden (Eignungs , Neigungs  und 
Ent icklungsberatung) erfolgt die Beratung insbesondere im usammenhang mit den 
Praktika. 

 
   

I   
 
(1) Diese rdnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Dienstblatt der ochschulen 
des Saarlandes in Kraft und gilt für alle Studierenden, die ab dem intersemester 
2015 2016 ein Lehramtsstudium an der Universität des Saarlandes erstmals aufnehmen 
oder ein an anderen Universitäten oder gleichgestellten ochschulen aufgenommenes 
Studium ab dem intersemester 2015 2016 an der Universität des Saarlandes 

eiterführen. 
 
(2) Studierende für das Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1) oder 
für das Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen) (LS1+2), die ihr Studium z ischen dem 1. ktober 2012 und dem 
30. Se tember 2015 an der Universität des Saarlandes erstmals aufgenommen haben oder 
ein an anderen Universitäten oder gleichgestellten ochschulen ab dem intersemester 
2012 13 begonnenes Studium für das Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 
10) (LS1) oder für das Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II 
(Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) (LS1+2) z ischen dem 1. ktober 2012 und dem 
30. Se tember 2015 an der Universität des Saarlandes fortgesetzt haben, führen dieses 
nach den Vorschriften der Studienordnung der Universität des Saarlandes für die 
Studiengänge Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), Lehramt für die Primarstufe und für 
die Sekundarstufe I (Klassenstufe 5 bis 9 (LPS 1)), Lehramt für die Sekundarstufe I 
(Klassenstufen 5 bis 10) (LS1), und Lehramt für die Sekundarstufe I und für die 
Sekundarstufe II (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (LS1+2) vom 26. A ril 2012 
(Dienstbl. 2014, Nr. 13, S 142) fort und k nnen ihr Lehramtsstudium mit der Ersten 
Staats rüfung abschlie en, sofern die Anmeldung zur Ersten Staats rüfung s ätestens bis 
zum Ablauf des intersemesters 2021 2022 erfolgt. Dies gilt auch für alle Studierenden für 
das Lehramt an beruflichen Schulen, die ihr Studium z ischen dem 1. ktober 200  und 
dem 30. Se tember 2015 an der Universität des Saarlandes erstmals aufgenommen haben 
oder ein an anderen Universitäten oder gleichgestellten ochschulen ab dem 

intersemester 200 2008 begonnenes Studium für das Lehramt an beruflichen Schulen 
z ischen dem 1. ktober 200  und dem 30. Se tember 2015 an der Universität des 
Saarlandes fortgesetzt haben. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen so ie im Fall 
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eines Fach echsels, im Fall der Aufnahme des Studiums eines Er eiterungsfaches (3. 
Fach) oder im Fall der iederaufnahme des Studiums nach einer Unterbrechung 
(E matrikulation) ab dem intersemester 2015 16 führen die Studierenden ihr Studium 
nach den Vorschriften dieser rdnung und der e eiligen fachs ezifischen Anhänge fort. 
Studierende k nnen auf Antrag in diese rdnung echseln und ihr Studium nach den 
Vorschriften dieser rdnung und der e eiligen fachs ezifischen Anhänge fortsetzen. 
Bereits erbrachte Studien  und Prüfungsleistungen, erden angerechnet, sofern 
hinsichtlich der er orbenen Kom etenzen kein esentlicher Unterschied zu den 
Leistungen, die sie ersetzen sollen, nachge iesen ird. 
 
(3) Studierende für das Lehramt an au tschulen und Gesamtschulen, für das Lehramt an 
Realschulen und Gesamtschulen oder für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 
(Klassenstufen 5 bis 13), die ihr Studium z ischen dem 1. ktober 200  und dem 30. 
Se tember 2012 begonnen haben, führen dieses nach den Vorschriften der 
Studienordnung der Universität des Saarlandes für die Studiengänge Lehramt an 
beruflichen Schulen (LAB), Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (LAG), Lehramt an 

au tschulen und Gesamtschulen (LA ) und Lehramt an Realschulen und Gesamtschulen 
(LAR) vom 10. Juni 2010 (Dienstbl. 2011, S 152) fort und k nnen ihr Lehramtsstudium mit 
der Ersten Staats rüfung abschlie en, sofern die Anmeldung zur Ersten Staats rüfung im 
Studiengang für das Lehramt an au tschulen und Gesamtschulen oder im Studiengang 
für das Lehramt an Realschulen und Gesamtschulen s ätestens bis zum Ablauf des 

intersemesters 2018 19, im Studiengang für das Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen (Klassenstufen 5 bis 13) s ätestens bis zum Ablauf des intersemesters 
2019 2020 erfolgt. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen so ie im Fall eines 
Fach echsels, im Fall der Aufnahme des Studiums eines Er eiterungsfaches (3. Fach) 
oder im Fall der iederaufnahme des Studiums nach einer Unterbrechung 
(E matrikulation) ab dem intersemester 2015 16 führen die Studierenden ihr Studium 
nach den Vorschriften dieser rdnung und der e eiligen fachs ezifischen Anhänge fort. 
Studierende k nnen auf Antrag in diese rdnung echseln und ihr Studium nach den 
Vorschriften dieser rdnung und der e eiligen fachs ezifischen Anhänge fortsetzen. 
Bereits erbrachte Studien  und Prüfungsleistungen, erden angerechnet, sofern 
hinsichtlich der er orbenen Kom etenzen kein esentlicher Unterschied zu den 
Leistungen, die sie ersetzen sollen, nachge iesen ird. 
 
(4) Studierende, die ihr Lehramtsstudium vor dem 1. ktober 200  begonnen haben, 
k nnen dieses nach den bis dahin geltenden Vorschriften an der Universität des Saarlandes 
fortführen und mit der Ersten Staats rüfung abschlie en, sofern die Anmeldung zur Ersten 
Staats rüfung im Studiengang für das Lehramt an au tschulen und Gesamtschulen oder 
im Studiengang für das Lehramt an Realschulen und Gesamtschulen s ätestens bis zum 
Ablauf des intersemesters 2012 2013, im Studiengang für das Lehramt an Gymnasien 
und Gesamtschulen (Klassenstufen 5 bis 13) oder im Studiengang für das Lehramt an 
beruflichen Schulen s ätestens bis zum Ablauf des intersemesters 2013 2014 erfolgt. Bei 
nicht zeitgerechter Anmeldung zur Ersten Staats rüfung kann das Lehramtsstudium für 
diese Studierenden nur nach Vorschriften der Studienordnung der Universität des 
Saarlandes für die Studiengänge Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen (LAG), Lehramt an au tschulen und Gesamtschulen 
(LA ) und Lehramt an Realschulen und Gesamtschulen (LAR) vom 10. Juni 2010 (Dienstbl. 
2011, S 152) fortgeführt und mit der Ersten Staats rüfung abgeschlossen erden, sofern 
die Anmeldung zur Ersten Staats rüfung im Studiengang für das Lehramt an au tschulen 
und Gesamtschulen oder im Studiengang für das Lehramt an Realschulen und 
Gesamtschulen s ätestens bis zum Ablauf des intersemesters 2018 2019, im 
Studiengang für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (Klassenstufen 5 bis 13) 
oder im Studiengang für das Lehramt an beruflichen Schulen s ätestens bis zum Ablauf 
des intersemesters 2019 2020 erfolgt. Studien  und Prüfungsleistungen, die nach den bis 
zum 30. Se tember 200  geltenden Vorschriften erbracht urden, erden angerechnet, 
sofern hinsichtlich der er orbenen Kom etenzen kein esentlicher Unterschied zu den 
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Leistungen, die sie ersetzen sollen, nachge iesen ird. Bei nicht zeitgerechter Anmeldung 
zur Ersten Staats rüfung bis zum Ablauf der in Satz 2 genannten intersemester so ie in 
den Fällen eines Fach echsels, der Aufnahme des Studiums eines Er eiterungsfachs (3. 
Fach) oder der iederaufnahme des Studiums nach einer Unterbrechung (E matrikulation) 
ab dem intersemester 2015 16 führen die Studierenden ihr Studium nach den 
Vorschriften dieser rdnung und der e eiligen fachs ezifischen Anhänge fort. 
Studierende k nnen auf Antrag in diese rdnung echseln und ihr Studium nach den 
Vorschriften dieser rdnung und der e eiligen fachs ezifischen Anhänge fortsetzen. 
Bereits erbrachte Studien  und Prüfungsleistungen, erden angerechnet, sofern 
hinsichtlich der er orbenen Kom etenzen kein esentlicher Unterschied zu den 
Leistungen, die sie ersetzen sollen, nachge iesen ird.  

(5) Studierende für das Lehramt für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I 
(Klassenstufen 5 bis 9) (LPS1), die ihr Studium z ischen dem 1. ktober 2012 und 30. 
Se tember 2015 an der Universität des Saarlandes erstmals aufgenommen haben oder ein 
an anderen Universitäten oder gleichgestellten ochschulen begonnenes Studium für das 
Lehramt für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 9) (LPS1) 
z ischen dem 1. ktober 2012 und dem 30. Se tember 2015 an der Universität des 
Saarlandes fortgesetzt haben, führen dieses nach den Vorschriften der Studienordnung der 
Universität des Saarlandes für die Studiengänge Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), 
Lehramt für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 9) (LPS1), 
Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1) und Lehramt für die 
Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) 
(LS1+2) vom 26. A ril 2012 (Dienstbl. 2014, S 142) einschlie lich der auf der Grundlage 
der genannten rdnung erlassenen fachs ezifischen Anhänge fort und k nnen ihr 
Lehramtsstudium mit der Ersten Staats rüfung abschlie en, sofern die Anmeldung zur 
Ersten Staats rüfung für das Lehramt für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I 
(Klassenstufen 5 bis 9) (LPS1) s ätestens bis zum Ablauf des intersemesters 2021 2022 
erfolgt. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen so ie im Fall eines Fach echsels, im 
Fall der Aufnahme des Studiums eines Er eiterungsfaches (3. Fach) oder im Fall der 

iederaufnahme des Studiums nach einer Unterbrechung (E matrikulation) ab dem 
intersemester 2015 16 führen die Studierenden ihr Studium nach den Vorschriften dieser 
rdnung und der e eiligen fachs ezifischen Anhänge fort. Studierende k nnen auf Antrag 

in diese rdnung echseln und ihr Studium nach den Vorschriften dieser rdnung und der 
e eiligen fachs ezifischen Anhänge fortsetzen. Bereits erbrachte Studien  und 
Prüfungsleistungen, erden angerechnet, sofern hinsichtlich der er orbenen 
Kom etenzen kein esentlicher Unterschied zu den Leistungen, die sie ersetzen sollen, 
nachge iesen ird. 

Saarbrücken, 6. Juni 2018 

Der Universitäts räsident 
(Univ. Prof. Dr. anfred Schmitt) 
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A  

I       A   O    
A      S   U   
S    S  L    S  LAB  L   

  L  L    S  I     LS  
 L    S  I    S  II   

 LS   

1. Bildungs issenschaften LAB, LP, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2018 Nr. 40, S. 340)
2. Biologie LAB, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2018 Nr. 41, S. 358)
3. hemie LAB, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2018 Nr. 42, S. 366)
4. Deutsch LAB, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2018 Nr. 43, S. 402)
5. Englisch LAB, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2018, Nr. 44, S. 414)
6. Katholische Religion LAB, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2018 Nr. 45, S. 434)

. Philoso hie Ethik LAB, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2018 Nr. 46, S. 446)
8. Physik LAB, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2018 Nr. 4 , S. 466)
9. Studienfächer der Primarstufe LP  (Dienstbl. 2018 Nr. 48, S. 484)
10. Technik LAB  (Dienstbl. 2018 Nr. 49, S. 510)

II    B   O    
A      S   U   
S    S  L    S  LAB  L   

     S  I     L S  L  
  S  I     LS   L    

S  I    S  II   
 LS    A   D   S    

D   S   

1. Evangelische Religion LAB, LPS1, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2014, S. 2 4)
2. Franz sisch LAB, LPS1, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2014, S. 292)
3. Geschichte LPS1, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2014, S. 310)
4. Informatik LAB, LS1+2  (Dienstbl. 2014, S. 322)
5. Latein LS1+2  (Dienstbl. 2014, S. 364)
6. athematik LAB, LPS1, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2014, S. 392)

. echatronik LAB  (Dienstbl. 2011, S. 1312) bis Ende SS 2016
8. S anisch LS1+2  (Dienstbl. 2014, S. 500)
9. S ort LAB, LPS1, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2014, S. 510)

Die unter II genannten Fachs ezifischen Anhänge gelten mit folgenden Änderungen fort  

 Aufhebung der Studiervariante LPS1 (Klassenstufen 5 9) in den beteiligten Fächern 
Evangelische Religion, Franz sisch, Geschichte, athematik und S ort. 

 Ergänzung eines neuen Paragra hen zur odulnotenberechnung  

Ab eichend von  14 Absatz 4 der Prüfungsordnung für Lehramtsstudiengänge erfolgt 
die odulnotenberechnung ie folgt  Geh ren zu einem odul mehrere benotete 
Prüfungsleistungen, so errechnet sich die odulnote ie folgt  Die Noten aller 
Prüfungsleistungen erden e eils zunächst mit dem redit Point ert des zugeh rigen 

odulelements  der zugeh rigen odulelemente multi liziert und das Ergebnis addiert. 
Das Ergebnis der Addition ird durch die Summe der redit Points der beteiligten 

odulelemente dividiert. Dieses Ergebnis ird gegebenenfalls zur nächsten besseren 
ischen ertnote auf eine Stelle nach dem Komma abgerundet. Unbenotete 

odulelemente bleiben bei der Berechnung der odulnote unberücksichtigt.  
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III  R    L  B   LAB,
LPS1, LS1, LS1+2  Die fachs ezifischen Regelungen des Faches Bildende Kunst sind im 
Dienstblatt der ochschulen des Saarlandes (Dienstbl. 2018 Nr. 50, S. 522) ver ffentlicht. 

I  R    L   LAB  L S  LS
LS  Die fachs ezifischen Regelungen des Faches usik (Dienstbl. 2014, S. 426) 
gelten unter Aufhebung der Studiervariante LPS1 (Klassenstufen 5 9) bis zum Inkrafttreten 
neuer, durch die ochschule für usik Saar im Dienstblatt der ochschulen des 
Saarlandes ver ffentlichter Regelungen fort. 
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